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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung der  
Gemeinde Anröchte für die im Jahr 2014 stattfindenden allgemeinen Kommunalwahlen 

 am 25.05.2014 
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV.NRW.S. 592, 
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. S. 300, ber. S. 394) – 
SGV. NRW. 1112 –, fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.  
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter/von der Wahl-
leiterin der Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, während der Dienststunden 
montags bis freitags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, montags bis mittwochs von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
sowie donnerstags von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Ände-
rung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) und 
der §§ 25 und 26 sowie §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:  
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlbe-
rechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, 
eingereicht werden. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 

nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei  
oder Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigen 
aufstellen lassen.  

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzun-
gen wie Deutsche wählbar.  
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere 
Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.   
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Ta-
ge des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung 
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen 
sind frühestens ab dem 42. Monat nach Beginn der laufenden Wahlperiode – also ab dem 21. 
März 2013 -, die Bewerber/Bewerberin für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen 
Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen.  
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Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.  
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wähler-
gruppen durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Anga-
ben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglie-
der, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigte/n und Ergebnis der Abstimmung ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teil-
nehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hin-
sichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, 
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlages. 
 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-
periode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständi-
gen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie ei-
nen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.  
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG 
dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, wird vom Ministerium für Inneres 
und Kommunales öffentlich bekannt gemacht. 

 
2 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk  
 
2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 

eingereicht werden. Er muss enthalten:  
 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
 schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch     
 ein Kennwort gekennzeichnet werden;  
 
-  Familienname, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh -
 nung)  sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und Arbeit-
 nehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäfti-   
 gungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt    
 sind, anzugeben.  
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Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stell ver-
tretenden Vertrauensperson enthalten.  
 

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem 
Wahlvorschlag selbst leisten.  
 

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 
mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat/die Kandidatin auf-
gestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuwei-
sen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung 
der Unterzeichner/Unterzeichnerinnen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der/die Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  
 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen.   
Dabei ist folgendes zu beachten:   
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin kostenfrei gelie- 
 fert. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-
 lergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen 
 das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Be-
 werbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben im Kopf 
 der Formblätter zu vermerken. 
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt per-
 sönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, 
 Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin 
 sowie Tag der Unterzeichnung sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich 
 und handschriftlich auszufüllen.  
- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-

scheinigung seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
das er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat 
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen Wahl-
vorschlägen ungültig.   
 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:   
 
Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungser-
klärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlags.   
 
Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 zur KWahlO; die Bescheini-
gung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt 
werden.   
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Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewer-
ber/Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an  
Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der 
Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (sie-
he auch Nr. 1.2 Abs. 9 und 10 dieser Bekanntmachung).  
 
Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Angestelltenverhältnis, falls der Wahlleiter/die Wahlleite-
rin dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.   
 

3 Wahlvorschläge für die Reserveliste   
 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei 

der Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein.   

 
3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie     

muss enthalten:  
 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;   
- Familienname, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 
    Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Be- 
   amten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr  
   und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie 
    beschäftigt sind, anzugeben.  
 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten.  
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbe-
schadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten Bewerber/Bewerberin sein 
soll.  
 

3.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für 
einen im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewer-
ber/aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste fer-
ner enthalten:   
 
-  den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin;   
-  den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die 
   zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.   

 
3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 

von mindestens 9 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
 
3.5 Muss die Reserveliste von mindestens 9 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 

Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu 
erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe 
anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend. 
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3.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach dem 
Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzuge-
ben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen 
gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvor-
schlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Gemeinde Anröchte sind spätestens bis zum 
07. April 2014, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde 
Anröchte, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden 
können.  
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke im Amtsblatt der Ge-
meinde Anröchte, 18. Jahrgang, Nr. 4, vom 21. Mai 2013, wird hingewiesen.  
 
Das Wahlgebiet der Gemeinde Anröchte umfasst 13 Wahlbezirke.  
 
 
Anröchte, 10. Dezember 2013 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Gemeindewahlleiter 
 
 
 

Bekanntmachung des vom Rat der Gemeinde Anröchte gewählten  
Beisitzers des Wahlausschusses 

 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 19. November 2013 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Als stellvertretendes Mitglied des Wahlausschusses ist anstelle des bisherigen Mitgliedes, Herrn 
Alfons Strümper, Herr Thorsten Kleere gewählt worden.  
 
Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV.NRW.S. 454, 
berichtigt S. 509 und 199 S. 70), in der jeweils geltenden Fassung, und des § 6 Abs. 1 der Kom-
munalwahlordnung vom 31.08.1993 (GV.NRW.S. 592, berichtigt S. 967), in der jeweils geltenden 
Fassung, gebe ich hiermit die Änderung der Mitgliedschaft im Wahlausschuss und somit den neu-
en Namen des Beisitzers öffentlich bekannt.   
 
 
Anröchte, 20. November 2013 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Gemeindewahlleiter   
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Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, des 
§ 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung und §§ 8, 13 der Sat-
zung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte vom 31.12.2011 in der zurzeit 
geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Sekundarschule 
Anröchte/Erwitte mit Beschluss vom 07.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Schul-
zweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte voraussichtlich erzielbaren Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  208.150 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  208.150 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  208.150 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf   208.150 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 der Investitionstätigkeit auf   0 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 der Investitionstätigkeit auf    0 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 der Finanzierungstätigkeit auf   0 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 der Finanzierungstätigkeit auf   0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

§ 5 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 
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§ 6 
 
Die von den Zweckverbandsmitgliedern zu entrichtende allgemeine Umlage wird auf 208.150 EUR 
festgesetzt. Die Verbandsumlage wird jeweils am 1. eines jeden Quartals des Haushaltsjahres mit 
einem Viertel fällig. 
 

§ 7 
 
Für den Ergebnisplan gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen 
verwendet werden können.  
 
Für den Finanzplan gilt, dass Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minder-
auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit verwendet werden können.  
 
Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen entscheidet der Zweckverbandsvorsteher, wenn die Überschreitung nicht mehr als 5.000 
EUR beträgt oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche Verpflich-
tungen zurückzuführen ist. 
 
Entwurf der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule  
Anröchte/Erwitte für das Haushaltsjahr 2014 
 
aufgestellt:                                            bestätigt: 
 
 
Anröchte, den 30. September 2013 
 
              gez. Hüls                                               gez.  Wessel 
Zweckverbandsvorsteher                          Zweckverbandsversammlungsvorsitzender 
 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 15 der Satzung des Schulzweckverbandes  
Sekundarschule Anröchte/Erwitte 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
 wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  gemacht worden, 
c) der Zweckverbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Schulzweckverband Sekundar-
 schule Anröchte/Erwitte vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
 Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Anröchte, 12. Dezember 2013 
 
Schulzweckverband Sekundarschule Anröchte/Erwitte 
 
             gez. Hüls 
Zweckverbandsvorsteher 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Anröchte 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2012, bestehend aus Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Bilanz, Anhang und Lage-
bericht der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 unter Ein-
beziehung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach § 101 GO NRW geprüft. Die Prüfung 
schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab. 
 
Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 22.775,28 € ab. 
 
Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2012 auf 84.900.801,35 €. 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in der Sitzung am 15.10.2013 den geprüften Jahresabschluss 
2012 festgestellt und dem Bürgermeister für die Führung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 
2012 Entlastung erteilt. Der Jahresfehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen. 
 
Mit Schreiben vom 11.12.2013 teilt die Kommunalaufsicht mit, dass die öffentliche Bekanntma-
chung durchgeführt werden kann. 
 
Der Jahresabschluss 2012 mit Anhang und Lagebericht liegt ab dem 19.12.2013 bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2013 während der Dienstzeiten im Rathaus der Gemeinde Anröchte, 
Hauptstraße 74, Zimmer 10, zur Einsichtnahme aus. 
 
Anröchte, 13. Dezember 2013 
 
Gemeinde Anröchte  
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
 


